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Hauptversammlung der hGears AG am 13. Juni 2023 

Erläuterungen zum beschlusslosen Tagesordnungspunkt 1 

 

VORLAGE DES FESTGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES DER HGEARS AG UND DES GEBILLIGTEN 

KONZERNABSCHLUSSES, DES LAGEBERICHTS DER HGEARS AG UND DES HGEARS KONZERNS, DES 

ERLÄUTERNDEN BERICHTS DES VORSTANDS ZU DEN ANGABEN NACH §§ 289A, 315A HGB SOWIE DES 

BERICHTS DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022 

 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss nach § 172 AktG 

gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 

daher keinen Beschluss zu fassen. 

Der nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellte Jahresabschluss der hGears AG zum  

31. Dezember 2022 weist einen Bilanzverlust aus. Daher enthält die Tagesordnung der diesjährigen ordentlichen 

Hauptversammlung keinen Gegenstand, der eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung 

des Bilanzgewinns vorsieht. 

Die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sind alsbald nach der Einberufung auf der 

Internetseite der Gesellschaft unter hiips://ir.hgears.com/de/hauptversammlung/ zugänglich.  

 

Schramberg, im April 2023 

hGears AG 

Der Vorstand 


